
 

 

 
 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in diesem Jahr steht uns ein sogenanntes „Superwahljahr“ ins 
Haus. Neben geeigneten Kandidaten für die Gremien auf Ortsteil-, 
Stadt- und Kreisebene werden zur Absicherung der Wahlen tüchtige 

Wahlhelfer gebraucht. Des Weiteren ist es unbedingt erforderlich 
unser Gemeinwesen und die Demokratie dadurch zu stärken, dass 
möglichst viele Wahlberechtigte von ihrem Stimmrecht Gebrauch 
machen. Deshalb bitte ich Sie, sich um ein Mandat zu bewerben 
oder sich als Wahlhelfer aktiv einzubringen. Sollte Ihnen beides 
nicht möglich sein, so versäumen Sie es nicht, Ihre Stimme am 

Wahltag abzugeben.  

 

 

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann 

  

Nr.: 1       01.03.2024 | 35. Jahrgang 
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Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt 
Lauscha werden gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) zusätzlich 
im Internet auf der Internetseite der Stadt Lauscha unter www.lauscha.de zugänglich gemacht. 
 

Kommunalwahlen 26.05.2024 
 
Stadt Lauscha  
Der Wahlleiter 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt 
Lauscha   
 
1. 

In der Stadt Lauscha wird am 26.05.2024 ein 
hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. 
 
Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter 
auf Zeit auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, 
ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 
ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, sind unter denselben 
Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. 
Lebensjahr vollendet hat. Zum hauptamtlichen 
Bürgermeister kann auch ein Bewerber gewählt 
werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht 
in der Stadt Lauscha hat. 

 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben 
der Bundesrepublik Deutschland zurzeit:  
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung  

 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 

 
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt 
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein 
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zulassung 
zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Lauscha 
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich 
als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für 
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 
ThürKWG). 
 
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern 
eingereicht werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert: 
 
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder 
Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und 
dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss 
hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er  
Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe ist. 

Amtlicher Teil 

http://www.lauscha.de/
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Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; 
dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die 
Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig 
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der 
Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Lauscha 
abberufen und durch andere ersetzt werden. 
 
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer 
Kommunalwahlordnung enthalten: 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 
Wählergruppe, 

 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf 

und Anschrift des Bewerbers, 
 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines 
Stellvertreters, 
 

d) die Unterschriften von mindestens zehn 
Wahlberechtigten unter Angabe ihres  
Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und 
ihrer Anschrift. 

 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind 
als Anlage beizufügen: 

 
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 

ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber 
in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe 
Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 

3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 
ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe 
durchzuführende Versammlung, 

 
c) Versicherungen an Eides statt des 

Versammlungsleiters und zwei weiterer 
Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG. 

 
d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner 

Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem 
Muster der Anlage 22 zur ThürKWO, wenn die 
Hauptwohnung nicht in der Gemeinde ist, in der 
er sich bewirbt. 

  
1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach 
dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den 
Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den 
Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die 
Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- 
und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so 
vielen Wahlberechtigten tragen, wie 
Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 80 
Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich. 
 
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage 
beizufügen: 
 
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er für dieselbe Wahl nicht in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem  
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Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit 
der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt. 
 
Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner 
Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem 
Muster der Anlage 22 zur ThürKWO beizufügen, wenn 
die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde ist, in der er 
sich bewirbt. 
 
2.  
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung 
aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von 
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern 
der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war 
und den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich 
und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit  
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches (StGB). 
 
 

 
3.  
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Sonneberg, oder im Stadtrat der Stadt Lauscha  
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 64 
Unterschriften).  

 
3.1  
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als 
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat vertreten ist, 
benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in 
ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder im Kreistag 
aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Sonneberg, in dem die 
Stadt liegt, oder im Stadtrat vertreten ist. 
 
3.2  
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem 
geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag 
einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des 
früheren Wahlvorschlags war. 
 
3.3  
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
bei der Stadtverwaltung Lauscha bis zum 22.04.2024, 
18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres  
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Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der 
Stadt mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
während der üblichen Dienstzeiten der 
Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 
Lauscha 
 

Montag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag     13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr        
            und     13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 5 ausgelegt. 
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der 
Stadtverwaltung Lauscha aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die  
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein 
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung 
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
die dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für 
dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht 
zurückgenommen werden. 
 
3.4  
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch 
nicht die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird 
dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der 
Stadt Lauscha mit einer Liste zur Leistung der noch  
erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 
 
 
 

 
4.  
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens am 12.04.2024 bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
Stadt Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden. 
 
5.  
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein 
Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne  
Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber 
durchgeführt. 
 
6.  
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom 
Wahlleiter der Stadt Lauscha unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22.04.2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 
23.04.2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Lauscha 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein 
Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so 
findet die Wahl nicht statt. 

 
7.  
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der 
Thüringer Kommunalwahlordnung vorgesehenen 
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 
 
8.  
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für 
alle Geschlechter. 
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Lauscha, den 27.02.2024 
 
Jens Krauße 
Wahlleiter der Stadt Lauscha 

 
 
Stadt Lauscha  
Der Wahlleiter 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der 
Stadtratsmitglieder  
 
1.   
In der Stadt Lauscha sind am 26.05.2024 16 
Stadtratsmitglieder zu wählen. 
 
Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind 
Wahlberechtigte, die am Tag der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben (§ 12 ThürKWG). Die 
Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 
ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren 
Aufenthalt in der Stadt Lauscha haben; der Aufenthalt 
in der Stadt Lauscha wird vermutet, wenn die Person 
in der Stadt Lauscha gemeldet ist. Bei mehreren 
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).  

 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben 
der Bundesrepublik Deutschland zurzeit: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 
12 ThürKWG). 

 
1.1  
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können 
Wahlvorschläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 
des Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt 
werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert: 
 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens 16 Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in 
erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im 
Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss 
hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen 
die Unterschriften von mindestens zehn 
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig. 
  
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig 
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der 
Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein  
 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden. 
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1.2  
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO 
enthalten: 
 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 

Wählergruppe, 
 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf 

und Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer 
Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
 

c)  die Bezeichnung des Beauftragten und seines 
Stellvertreters, 

 
 d) die Unterschriften von mindestens zehn 

Wahlberechtigten unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift. 

 
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen: 
 
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster 

der Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für 
dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als 
Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer 
Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 

3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 
ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe 
durchzuführende Versammlung, 

 
c) Versicherungen an Eides statt des 

Versammlungsleiters und zwei weiterer 
Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG. 

 
2.  
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellten Bewerber müssen in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in  
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den  

 
wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die  
Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben 
der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, 
dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der 
Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches (StGB). 
 
3.  
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Sonneberg oder im Stadtrat der Stadt Lauscha  
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 64 
Unterschriften). 
 
3.1  
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als 
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu  
wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder im Kreistag 
aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags  
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ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in 
dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist. 
 
3.2  
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem 
geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag 
einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des 
früheren Wahlvorschlags war. 
 
3.3  
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
bei der Stadtverwaltung Lauscha bis zum 22.04.2024 
18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der 
Stadt Lauscha mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
während der üblichen Dienstzeiten im 
Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung Lauscha, 
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
 

Montag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag     13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr   
            und     13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 

im Einwohnermeldeamt, Zimmer 5 ausgelegt.  
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der 
Stadtverwaltung Lauscha aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann  
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein 
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung 
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die  

 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für 
dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht 
zurückgenommen werden. 
 
4.  
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig 
(Listenverbindung). Sie muss spätestens am 
22.04.2024 18.00 Uhr, durch übereinstimmende 
Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge 
gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Lauscha erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) 
beizufügen. 
 
5.   
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens am 12.04.2024 bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
Stadt Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen 
werden. 
 
6.  
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein 
Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl 
statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwaige 
vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt.  
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie 
Stadtratsmitglieder zu wählen sind. 
 
7.  
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom 
Wahlleiter der Stadt Lauscha unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der 
Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22.04.2024 bis  
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18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge 
insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern 
durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust 
veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in 
gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 
23.04.2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Lauscha 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listen-
verbindungen den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunal-
wahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. 
 
8.   
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der 
Thüringer Kommunalwahlordnung vorgesehenen 
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 
 
9.  
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für 
alle Geschlechter. 
 

Lauscha, den 27.02.2024 
 
Jens Krauße 
Wahlleiter der Stadt Lauscha 

 
 

Stadt Lauscha  
Der Wahlleiter 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Ortsteilbürgermeisters für den Ortsteil 
Ernstthal der Stadt Lauscha 
 
1.  
In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha wird am 
26.05.2024 ein Ortsteilbürgermeister als Ehren- 
beamter der Stadt gewählt. 
 
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte 
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem  

 
Ortsteil hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil wird 
vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. 

 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben 
der Bundesrepublik Deutschland zurzeit: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 

 
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht 
gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, 
dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht 
wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Orts-
teilbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schrift-
liche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG). 
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1.1  
Wahlvorschläge für die Wahl des 
Ortsteilbürgermeisters können von Parteien im Sinne 
des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und 
Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert: 
 
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder 
Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und 
dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss 
hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er 
Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe ist. 
 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; 
dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die 
Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig 
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der 
Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen  
 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen 
und durch andere ersetzt werden. 

 
1.2  
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO 
enthalten: 
 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 

Wählergruppe, 
 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf 

und Anschrift des Bewerbers, 
 
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines 

Stellvertreters, 
 
d) die Unterschriften von mindestens zehn 

Wahlberechtigten unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift. 

 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind 
als Anlage beizufügen: 

 
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a 

zur ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als 
Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht 
für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er 
mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 

3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 
ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe 
durchzuführende Versammlung, 

 
c) Versicherungen an Eides statt des 

Versammlungsleiters und zwei weiterer 
Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG. 

 
1.3  
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach 
dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den 
Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den 
Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die  
Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- 
und Nachnamens, des Geburtsdatums und der  
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Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so 
vielen Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 30 (dreißig) 
Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteil-
bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich. 

 
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage 
beizufügen: 
 
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit 
der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt. 
 
2.  
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung 
aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von 
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern 
der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit  
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte  
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war 
und den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich  

 
und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB). 
 
3.  
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Sonneberg vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 
Unterschriften). 
 
3.1  
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als 
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags im Kreistag oder im Gemeinderat [oder 
Ortsteilrat – s. Pkt. 3] vertreten ist, benötigt bei 
Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzliche Unterstützung-
sunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein 
gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in 
ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreistag 
aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Sonneberg, oder im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten 
ist. 
 
3.2  
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich,  
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem 
geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag 
einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des  
früheren Wahlvorschlags war. 
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3.3  
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
bei der Stadtverwaltung Lauscha bis zum 22.04.2024, 
18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der 
Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
während der üblichen Dienstzeiten der 
Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 
Lauscha 
 

Montag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag     13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr          
            und     13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

     Freitag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 5 ausgelegt. 
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der 
Stadtverwaltung Lauscha aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein 
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung 
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
die dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für 
dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht zurück-
genommen werden. 

 
3.4  
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch 
nicht die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird  
dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der 
Stadt mit einer Liste zur Leistung der noch  

 
erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 
 
4.  
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens am 12.04.2024 bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
Stadt Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden. 
 
5.  
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein 
Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne 
Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber 
durchgeführt. 
 
6.  
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom 
Wahlleiter der Gemeinde unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22.04.2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 
23.04.2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein 
Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so 
findet die Wahl nicht statt. 

 
7.  
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der 
Thüringer Kommunalwahlordnung vorgesehenen  
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 
 



LAUSCHAER ZEITUNG – Amtsblatt der Stadt 
Lauscha 

- 13 
- 

Nr.1/2024 
3/2018Nr. 
1/2924 

 
 
8.  
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für 
alle Geschlechter. 
 
Lauscha, den 27.02.2024 
 
Jens Krauße 
Wahlleiter der Stadt Lauscha 

 
 
Stadt Lauscha  
Der Wahlleiter 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Ortsteilratsmitglieder für den Ortsteil 
Ernstthal der Stadt Lauscha    
 
1.   
In der Stadt Lauscha sind am 26.05.2024 6 (sechs) 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen. 

 
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind 
Wahlberechtigte, die am Tag der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben (§ 12 ThürKWG). Die 
Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 
ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren 
Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in 
der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der 
Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist 
die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).  

 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben 
der Bundesrepublik Deutschland zurzeit: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.  

 

 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 
12 ThürKWG). 

 
1.1  
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können 
Wahlvorschläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 
des Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt 
werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert: 
 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens 12 Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in 
erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im 
Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss 
hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen 
die Unterschriften von mindestens zehn 
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig. 
 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig 
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist  
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der  
Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-zunehmen. 
Im Zweifelsfall gilt die Erklärung  
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des Beauftragten. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden. 
 
1.2  
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO 
enthalten: 
 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 

Wählergruppe, 
 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf 

und Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer 
Reihenfolge im Wahlvorschlag, 

 
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines 

Stellvertreters, 
 
d) die Unterschriften von mindestens zehn 

Wahlberechtigten unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift. 

 
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen: 
 
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster 

der Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für 
dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als 
Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer 
Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 

3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 
ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe 
durchzuführende Versammlung, 

 
c) Versicherungen an Eides statt des 

Versammlungsleiters und zwei weiterer 
Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG. 

 
2.  
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe  
aufgestellten Bewerber müssen in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit  

 
zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den 
wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die 
Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben 
der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter 
an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung 
erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der 
Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches (StGB). 
 
3.  
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Sonneberg oder im Stadtrat der Stadt Lauscha  
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
24 Unterschriften). 
 
3.1  
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als  
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal  
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so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmitglieder 
zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat 
oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, 
oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist. 
 
3.2  
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem 
geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag 
einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des 
früheren Wahlvorschlags war. 
 
3.3  
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
bei der Stadtverwaltung Lauscha bis zum 22.04.2024 
18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der 
Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
während der üblichen Dienstzeiten der Stadt-
verwaltung Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 
Lauscha 
 

Montag       08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag       13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

     Donnerstag       08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
                 und       13:00 Uhr bis 18:00 Uhr      
     Freitag        08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
  
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 5 ausgelegt.  
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der  
 

 
Stadtverwaltung Lauscha aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein 
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung 
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für 
dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht 
zurückgenommen werden. 
 
4.  
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig 
(Listenverbindung). Sie muss spätestens am 
22.04.2024 18.00 Uhr, durch übereinstimmende 
Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge 
gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Lauscha erfolgen.  
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) 
beizufügen. 
 
5.   
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens am 12.04.2024 bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
Stadt Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen 
werden. 
 
6.  
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein  
Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl 
statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwaige 
vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. 
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7.  
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom 
Wahlleiter der Stadt Lauscha unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der 
Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22.04.2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge 
insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern 
durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust 
veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in 
gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 
23.04.2024 tritt der Wahlausschuss derStadt 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu 
Listenverbindungen den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 
 
8.   
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der 
Thüringer Kommunalwahlordnung vorgesehenen 
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 
 
9.  
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für 
alle Geschlechter. 
 
Lauscha, den 27.02.2024 
 
Jens Krauße 
Wahlleiter Stadt Lauscha 
 
 
Stadt Lauscha  
Der Wahlleiter 

Bekanntmachung des Wahlleiters für 
die Wahl des Bürgermeisters und des 
Stadtrates der Stadt Lauscha sowie 
des Ortsteilbürgermeisters und des 
Ortsteilrates Ernstthal  
 
am 26. Mai 2024 

 

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für 
die Stadt Lauscha 

 
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet 
statt: 

am Dienstag, dem 23.04.2024 
um 17.00 Uhr 

in der Stadtverwaltung Lauscha 
Großer Sitzungssaal,  
1. Obergeschoss rechts  
Bahnhofstraße 12 
98724 Lauscha 
 

 
Tagesordnung: 
 
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und 
Erklärung zu Listenverbindungen aufgrund von 
Einwendungen oder von Amts wegen und 
Beschlussfassung über ihre Zulassung 
 
Für den Fall, dass in der  Sitzung  des  Wahlausschusses 
für die Stadt Lauscha am 23.04.2024 Wahlvorschläge 
ganz oder teilweise aufgrund von Einwendungen oder 
von Amts wegen für ungültig erklärt werden, wird der 
Wahlausschuss für die Stadt Lauscha am 30.04.2024 
erneut zusammentreffen. 
Ort und Zeitpunkt der Sitzung warden auf der 
Homepage der Stadt Lauscha und als Aushang in den 
amtlichen Verkündungsstafeln bekannt gegeben. 

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 

Lauscha , den 27.02.2024 

 
Krauße  
Wahlleiter Stadt Lauscha 
 

Wahlhelfer gesucht 
 
Für die am 26. Mai 2024 stattfindenden 
Kommunalwahlen und die am 09. Juni 2024 
stattfindende Europawahl (ggf. mit Stichwahlen zur 
Kommunalwahl) werden zur Besetzung der 
Wahlvorstände noch Wahlhelfer gesucht.  
Diese sind zu besetzen aus den Reihen der 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Lauscha sowie des Orteils Ernstthal.  
Wer als ehrenamtlicher Wahlhlefer zu den oben 
genannten Terminen tätig werden möchte wird 
gebeten, sich schriftlich unter Angabe von Vor- und 
Zunamen, Geburtsdatum, Anschrift und 
Telefonnummer bis spätestens 22.03.2024  
bei der 
  
Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 
Lauscha oder unter info@lauscha.de  
zu melden.  
 

mailto:info@lauscha.de
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Alle Mitglider der Wahlvorstände erhalten an den 
Wahltagen ein Erfrischungsgeld ausgezahlt.  

 
Krauße  
Wahlleiter Stadt Lauscha 

 
 

Beschlüsse des Stadtrates 
 

Beschluss Nr.: 07/02/24 vom 26.02.2024 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Lauscha stellt die 
Jahresrechnung 2020 im Sinne des § 80 Abs. 3 
ThürKO fest. 
 
Ausgefertigt:        Lauscha, 27.02.2024 
Zitzmann 
Bürgermeister     Dienstsiegel   

 

Beschluss Nr.: 07/03/24 vom 26.02.2024 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Lauscha erteilt dem 
Bürgermeister für den Zeitraum der Jahresrechnung 
2020 Entlastung im Sinne des § 80 Abs. 3 ThürKO. 
 
Ausgefertigt:        Lauscha, 28.11.2023 
Zitzmann 
Bürgermeister     Dienstsiegel   
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Die in der Stadtratssitzung am 26.02.2024 
festgestellte Jahresrechnung 2020 liegt mit ihren 
Anlagen sowie den Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts, mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die 
Entlastung 2 Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes in der Stadtverwaltung Lauscha, 
Sekretariat, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha 
während der Dienstzeiten 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 036702/2900 zu jedermanns Einsichtnahme 
aus. 
Eine Einsichtnahme ist bis zur Feststellung der 
folgenden Jahresrechnung möglich. 

 
 
 
 

 

Beschluss Nr.: 07/04/24 vom 26.02.2024 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Lauscha bestätigt die 
Niederschrift der Sitzung vom 27.11.2023 – 
öffentlicher Teil -. 
 
Ausgefertigt:        Lauscha, 27.02.2024 
Zitzmann 
Bürgermeister     Dienstsiegel   

 
 

Beschlüsse des Kulturausschusses  
 

Beschluss Nr.: 07/01/24 vom 08.01.2024 

 
Beschluss: 
Der Kulturausschuss des Stadtrates der Stadt Lauscha 
bestätigt die Niederschrift der Sitzung vom 
03.11.2023. 
 
Ausgefertigt:        Lauscha, 10.01.2024 
Zitzmann 
Bürgermeister     Dienstsiegel   

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kämmerei 

 
  Allgemeinverfügung für die Stadt Lauscha   
---------------------------------------------------------------------------- 
Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2024 
 

1. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für 
das Kalenderjahr 2024 wurden bisher durch den 
Stadtrat nicht geändert, so dass auf die Erteilung von 
Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2024 verzichtet 
wird.  
Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlage (Messbetrag des 
Finanzamtes) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese 
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes  
-GrStG- vom 7. August 1973 (BGBl.I S. 965), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 29. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2590), die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024 in der zuletzt veranlagten Höhe 
festgesetzt (Messbetrag des Finanzamtes x Hebesatz 
Grundsteuer B 426% bzw. Grundsteuer A 324 %). 
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Die Steuern sind an den, in den Bescheiden 
genannten Fälligkeitstagen auf das Konto der 
Stadtverwaltung zu überweisen oder in der Kasse 
einzuzahlen. Soweit eine Einzugsermächtigung erteilt  
wurde, werden die Beträge zu den Fälligkeitsterminen 
eingezogen. 
 
2. Die Festsetzung der Grundsteuern nach Nr. 1 
gilt ebenso für die Veranlagung der Grundsteuer für 
Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage (m² Wohn- und 
Nutzfläche) gemäß § 42 GrStG (das heißt, es wurde 
bisher kein Einheitswert durch das Finanzamt 
festgestellt). 
Hat sich an diesen Grundstücken jedoch seit der 
letzten Grundsteueranmeldung die 
Bemessungsgrundlage (Wohnfläche, 
Ausstattungsgrad wie Art der Heizung, Bad etc., 
Stellplätze für PKW in einer Garage) geändert, ist der 
Eigentümer oder Verwalter verpflichtet, umgehend 
eine neue Steueranmeldung abzugeben (§ 44 
GrStG). 
Anmeldeformulare sind in der Stadtverwaltung 
Lauscha Zi. 11 erhältlich. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die durch diese Allgemeinverfügung bewirkte 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2024 
kann innerhalb eines Monats nach der  
Veröffentlichung der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden.  
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstr. 12 in 
98724 Lauscha einzulegen. 
 
Hinweis: 
Ein Widerspruch hat keine Auswirkungen auf die 
fristgerechte Zahlung der fälligen Steuerbeträge (§ 80 
Abs. 2 Ziffer 1 Verwaltungsgerichtsordnung). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Ordnungsamtes 

 
 Allgemeinverfügung für die Stadt Lauscha                 
___________________________________ 
   Festsetzung der Hundesteuer für das Jahr 2024 
 
Für alle Hundesteuerpflichtigen, bei denen sich die 
Bemessungsgrundlagen für die Hundesteuerfestsetzung 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, 
wird durch diese öffentliche Bekanntmachung die 
Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt 
veranlagten Höhe gemäß der Hundesteuersatzung der 
Stadt Lauscha in der aktuellen Fassung festgesetzt. 

 
Die Steuern sind an den, in den Bescheiden genannten 
Fälligkeitstagen, auf das Konto der Stadtverwaltung zu 
überweisen oder in der Kasse einzuzahlen. Soweit eine 
Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden die 
Beträge zu den Fälligkeitsterminen eingezogen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die durch diese Allgemeinverfügung bewirkte 
Hundesteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2024 
kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstr. 12 in 98724 
Lauscha einzulegen. 
 
Hinweis: 
Ein Widerspruch hat keine Auswirkungen auf die 
fristgerechte Zahlung der fälligen Steuerbeträge (§ 80 
Abs. 2 Ziffer 1 Verwaltungsgerichtsordnung). 
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Stellenausschreibung 
 

 Stadt Lauscha                                                              
                  
SPORTPLATZWART  
 

Wir suchen zum 01. Mai 2024 einen Sportplatzwart 
(m/w/d) für den Tierbergsportplatz der Stadt Lauscha. 
 
Es handelt sich um eine befristete (01.05.-30.09.2024) 
geringfügige Beschäftigung, die nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) vergütet wird.  
 
Wir erwarten:  

 Gute handwerkliche Fähigkeiten 
 Idealerweise Berufserfahrung als 

Hausmeister/Platzwart oder ähnliches 
 Vielseitiges, handwerkliches, selbständiges und 

eigenverantwortliches Arbeiten,  
 Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität. 

Ihre Aufgaben: 

 Instandhalten und Bewirtschaften des 
Tierbergsportplatzes mit seinen 2 Sportplätzen und 
des Multifunktionsgebäudes 

 Rasenpflege 

 Durchführen von kleinen Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten 

 Entsorgen des Mülls unter Berücksichtigung der 
Mülltrennverfahren 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte 
senden Sie diese mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 
22.03.2024 an die Stadt Lauscha, Hauptamt, 
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Krauße (Tel 036702-
29027) gerne zur Verfügung. 
 
Bitte legen Sie einen ausreichend frankierten 
Rückumschlag bei. Sofern kein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist, werden Bewerbungen 6 
Monate im Hauptamt der Stadtverwaltung aufbewahrt. 
 
Nach Verstreichen der Frist werden die eingereichten 
Unterlagen unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen vernichtet. 
 
 
 
 

 

 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung  

Montag:       08:30 Uhr – 12:00 Uhr 

Dienstag:     13:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Mittwoch:     geschlossen 

Donnerstag:  08:30 Uhr – 12:00 Uhr   

                     13:00 Uhr – 18:00 Uhr  

Freitag:         08:30 Uhr – 12:00 Uhr  

 

Ende öffentlicher Teil          
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Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung 
erscheint voraussichtlich am Freitag, dem 03.05.2024  

Redaktionsschluss 

ist Freitag, der 26.04.2024 
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